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1 Aufgabenstellung

Die Stadt Zehdenick plant die Aufstellung des Bebauungsplans (B-Plan) »Wohnen an der Castrop-

Rauxel-Allee«. Mit der Aufstellung des B-Plans sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen 

für ein allgemeines Wohngebiet (WA) geschaffen werden. Westlich des Plangebiets verläuft die 

Kampstraße (siehe Abbildung 1-1). Im Südosten grenzt das Plangebiet an die Bundesstraße B 109 

(Castrop-Rauxel-Allee). Die direkte Umgebung im Westen des Plangebiets ist überwiegend durch 

Wohnnutzung geprägt. Südwestlich des Plangebiets befinden sich gewerbliche Anlagen innerhalb 

eines eingeschränkten Gewerbegebiets. Gegenüber der Castrop-Rauxel-Allee befindet sich eine 

Tankstelle und ein Autohaus innerhalb eines Gewerbegebiets. Die Erschließung des Plangebiets 

soll zukünftig über die Castrop-Rauxel-Allee erfolgen.
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Abbildung 1-1 Lage des Plangebiets

Im Rahmen des B-Planverfahrens sind schalltechnische Untersuchungen erforderlich, die die 

Verträglichkeit des Vorhabens nachweisen. Um zu prüfen, ob die allgemeinen Anforderungen an 

die geplante Nutzung eingehalten werden, findet eine Beurteilung der Geräuscheinwirkungen auf 

das Plangebiet statt.

Hinweis

Aufgrund der unmittelbaren Nähe zwischen B-Plangebiet und Tankstelle ergab sich im Zuge der 

Bearbeitung die zwingende Erfordernis eines Schallschutzbauwerks entlang der Castrop-Rauxel-

Allee. Im Hinblick auf die Schutzbedürftigkeit eines allgemeinen Wohngebiets ist zur vollständi-
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gen Abschirmung der Tankstellengeräusche eine Wandhöhe von 6,5 m erforderlich. Diese wurde 

bereits im aktuellen B-Planentwurf entlang der Grundstücksgrenze aufgenommen und in den 

schalltechnischen Berechnungen zugrunde gelegt.
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2 Grundlagen

2.1 Rechtliche Grundlagen

2.1.1 TA Lärm - »Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm« 

Die »Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz« (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) [1] gilt für Anlagen, die als genehmigungsbe-

dürftige oder nicht genehmigungsbedürftige Anlagen den Anforderungen des zweiten Teils des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) [2] unterliegen. Der Betrieb der Tankstelle und des 

Autohauses stellt einen Anwendungsfall der TA Lärm dar. Es ist der Nachweis zu erbringen, dass 

die Immissionsrichtwerte der TA Lärm durch die zu beurteilende Anlage eingehalten werden. Diese 

sind nachfolgend in der Tabelle 2-1 aufgeführt. Die Immissionen werden dabei 50 cm vor dem 

geöffneten Fenster beurteilt. 

Tabelle 2-1 Immissionsrichtwerte der TA Lärm

Gebietsnutzung tags nachts

Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 dB(A) 40 dB(A)

Mischgebiet (MI) 60 dB(A) 45 dB(A)

Urbanes Gebiet (MU) 63 dB(A) 45 dB(A)

Gewerbegebiet (GE) 65 dB(A) 50 dB(A)

Die Beurteilungszeit wird tags mit 16 Stunden angesetzt und der Beurteilungspegel über die-

se Zeitspanne als Mittelungspegel berechnet. Bei der Beurteilung der Nacht nach TA Lärm ist 

die Nachtstunde mit dem höchsten Beurteilungs pegel anzusetzen. Lärmimmissionen werden 

in Wohngebieten werktags zwischen 06:00 Uhr und 07:00 Uhr und zwischen 20:00 Uhr und 

22:00 Uhr sowie sonn- und feiertags zwischen 06:00 Uhr und 09:00 Uhr, zwischen 13:00 Uhr 

und 15:00 Uhr und zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr nach der TA Lärm mit einem Zuschlag von 

6 dB(A) belegt.

Ein Vorhaben ist gemäß TA Lärm auch dann unzulässig, wenn vom Vorhaben kurzzeitige 

Geräuschspitzen ausgehen, die die Richtwerte um mehr als 30 dB(A) tags oder 20 dB(A) nachts 

überschreiten.
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2.1.2 DIN 18005 - »Schallschutz im Städtebau«

Die DIN 18005 - »Schallschutz im Städtebau« [3] enthält schalltechnische Orientierungswerte 

für die städtebauliche Planung. Die Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Arten von 

Schallquellen sollen nach DIN 18005 wegen der unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen 

zu den verschiedenen Arten von Geräuschquellen jeweils einzeln mit den Orientierungswerten 

verglichen und nicht addiert werden. Im vorliegenden Fall sind die Immissionen des Verkehrslärms 

maßgebend, da die Anforderungen an den Schutz vor Gewerbelärm bereits durch die TA Lärm 

erfüllt werden. Die Orientierungswerte für Verkehrslärm sind in der Tabelle 2-2 dargestellt. Es 

wird eine Beurteilungszeit von 16 Stunden am Tag und 8 Stunden in der Nacht angesetzt und der 

Beurteilungspegel über diese Zeitspanne als Mittelungspegel berechnet.

Tabelle 2-2 Schalltechnische Orientierungswerte der DIN 18005 für Verkehrslärm

Gebietsnutzung tags nachts

Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 dB(A) 45 dB(A)

Mischgebiet (MI) 60 dB(A) 50 dB(A)

Gewerbegebiet (GE) 65 dB(A) 55 dB(A)

Für Außenwohnbereiche (Balkone, Loggien etc.) wird gemäß der Arbeitshilfe Bebauungsplanung 

des Landes Brandenburg [4] der Immissionswert von 65 dB(A) tags als Beurteilungsmaßstab zu-

grunde gelegt. Gemäß Beiblatt zur DIN 18005 kommt den Orientierungswerten keine abschlie-

ßende Aussagekraft zu. Es handelt sich hierbei vielmehr um Zielvorgaben, die - sollten andere 

Belange größeres Gewicht haben - abgewogen werden können. Der Abwägungsspielraum der DIN 

18005 endet in der Regel mit dem Überschreiten der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV [5] 

(59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts im WA).

2.1.3 DIN 4109 - »Schallschutz im Hochbau«

Die bauaufsichtlich eingeführte DIN 4109 »Schallschutz im Hochbau« [6] enthält Verfahren 

zur Ermittlung des erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maßes (erf. R’w.ges) 

der Außenbauteile auf der Grundlage des maßgeblichen Außenlärmpegels (LA). Der maßgebli-

che Außenlärmpegel wird aus einer Addition der vorherrschenden Lärmarten gebildet. Im vor-

liegenden Fall sind der Verkehrslärm und der Gewerbelärm maßgeblich. Andere Lärmarten tre-

ten nicht in vergleichbarem Maße auf und können daher vernachlässigt werden. Anhand der 

berechneten Außenlärmpegel erfolgt eine Ermittlung des erforderlichen gesamten bewerteten 

Bau-Schalldämm-Maßes (erf. R’w.ges) in Abhängigkeit der möglichen Raumarten. Das erforderliche 

Bau-Schalldämm-Maß ergibt sich hierbei entsprechend der Gleichung

erf. R’w,ges = LA – KRaumart . 
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2.2 Plangrundlagen

Zur Erstellung des Rechenmodells werden die folgenden Plangrundlagen verwendet:

 � Höhenpunkte im 1 m x 1 m-Raster für das Untersuchungsgebiet von der 
Geobasisinformation des Landes Brandenburg (abgerufen am 04.04.2023)

 � ALK-Auszug für das Untersuchungsgebiet von der Geobasisinformation des 
Landes Brandenburg (abgerufen am 04.04.2023)

 � 3D-Gebäudedaten im Level of Detail 2 (LoD2) von der Geobasisinformation 
des Landes Brandenburg (abgerufen am 04.04.2023)

 � Entwurf des Bebauungsplans »Wohnen an der Castrop-Rauxel-Allee« in der 
Stadt Zehdenick mit Stand vom 06.05.2023 (siehe Anlage 1)

 � Straßenverkehrsprognose des Landes Brandenburg für das Jahr 2030

 � Das durchschnittliche werktägliche Verkehrsaufkommen (DTVW) auf dem rele-
vanten Abschnitt der Castrop-Rauxel-Allee beträgt 5.000 Kfz/24h mit einem 
Schwerverkehrsanteil von 5 %.

 � Für das Grundstück der Castrop-Rauxel-Allee 6 liegt gemäß der Stadt 
Zehdenick eine Baugenehmigung für ein »Geschäftshaus für Möbel und 
Eisenwaren sowie Hof- und Gartenartikel« von 2017 vor.

2.3 Erkenntnisse der Ortsbegehung

Am 29.03.2023 wurde eine Ortsbegehung im Untersuchungsgebiet durchgeführt. Es konnten fol-

gende Erkenntnisse gewonnen werden:

 � Die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der Castrop-Rauxel-Allee beträgt 
50 km/h.

 � Die Fahrbahn der Castrop-Rauxel-Allee ist asphaltiert.

 � Es befindet sich keine Lichtsignalanlage/Kreisverkehr in relevanter Entfernung 
zum Plangebiet.

 � Östlich des Plangebiets befindet sich eine Aral-Tankstelle.

 � Die Aral-Tankstelle hat montags bis sonntags einen 24 h-Betrieb.

 � Auf dem Gelände befindet sich eine Waschanlage sowie zwei SB Waschplätze.

 � Südlich des Plangebiets befindet sich das Autohaus Dinnebier Opel/Kia.

 � Das Autohaus hat montags bis freitags von 07:00 bis 18:00 Uhr sowie samstags von 
08:00 bis 12:00 Uhr geöffnet.
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 � Die Fahrgassen der Pkw-Stellplätze auf dem Gelände sind gepflastert.

 � Das Gebäude der Castrop-Rauxel-Allee 6 steht derzeit leer und wird nicht 
genutzt.
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3 Methodik

3.1 EDV-Programm / Software

Die Berechnungen der vorliegenden Untersuchung werden mit dem EDV-Programm SoundPLAN 

in der Version 9.0 durchgeführt. Der Ausbreitungsrechnung liegt die Eingabe eines dreidimensi-

onalen digitalen Modells zugrunde, das in der Regel zu berücksichtigende Abschirmungen (be-

stehende oder geplante Bebauung), ein Gelände sowie alle relevanten Schallquellen mit den ent-

sprechenden Emissionsparametern beinhaltet. Die Schallquellen werden als Punkt-, Linien- oder 

Flächenschallquellen modelliert. Das Programm verfährt nach den Teilstück- und Sektorverfahren.

Hinweis

Isophonenkarten veranschaulichen die Situation der Schallausbreitung flächenhaft für eine be-

stimmte Höhe über dem Gelände. Reflexionen an Gebäuden werden ebenfalls dargestellt. Die 

Berechnung des Beurteilungspegels an Gebäuden erfolgt jedoch ohne die Reflexion am eige-

nen Gebäude. Daher dienen Isophonenkarten nur der Veranschaulichung und können nicht ohne 

Weiteres mit Einzelpunktberechnungen verglichen werden.

3.2 Qualität der Prognose

Die Annahmen und Emissionsansätze, die dieser Berechnung zugrunde liegen, sind bewusst 

konservativ gewählt. Die berücksichtigten Schallleistungen wurden allgemein anerkannten 

Fachliteraturen entnommen. Aufgrund dem aktuellen Stand der Technik fallen diese Pegel heut-

zutage spürbar geringer aus. Auch fallen die rechnerisch ermittelten Werte in der Regel etwa 

1 bis 2 dB(A) höher aus, als messtechnisch erfasste Pegel, die diesen Studien zugrunde liegen. Das 

Ergebnis der Schallausbreitung liegt damit insgesamt auf der sicheren Seite und deckt mögliche 

Prognoseungenauigkeiten ab. 

Zur Berechnung wurde das Programm SoundPLAN in der aktuellen Version 9.0 verwendet. Es 

ist ein von deutschen Aufsichtsbehörden anerkanntes Programm, welches die herangezogenen 

Richtlinien und Verordnungen verwendet und die damit verbundenen Auflagen erfüllt.

Als Grundlage dienten die in Kapitel 2 aufgeführten Unterlagen, Erkenntnisse aus der Ortsbegehung 

sowie die Auskünfte des Auftraggebers.
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4 Emissionsberechnung

Im Folgenden werden die Emissionsansätze für den Gewerbelärm in der Umgebung sowie den 

Verkehrslärm erläutert. Die Lage der relevanten Anlagenschallquellen sowie die berücksichtigten 

Immissionsorte im Plangebiet sind in Abbildung 4-1 dargestellt. Eine vollständige Auflistung der 

Anlagenschallquellen im Tageszeitverlauf befindet sich zudem in Anlage 2.

Aral-Tankstelle

Autohaus Dinnebier Opel/Kia

Elektro Frank GmbH

Castrop-Rauxel-Allee 6
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Oberfläche

Emissionslinie

Immissionsort

Abbildung 4-1 Lage der Schallquellen

4.1 Gewerbelärm

4.1.1 Aral-Tankstelle

Südöstlich des Plangebiets in unmittelbarer Entfernung zum Plangebiet befindet sich eine 

Aral-Tankstelle. Die Geräuschemissionen an einer Tankstelle setzen sich aus unterschiedlichen 

Geräuschen zusammen. Diese Geräusche werden durch einen pauschalen Ansatz gemäß der 

Anlage 14 der Hessischen Tankstellenstudie [7] als Flächenschallquelle in 1,0 m Höhe über Gelände 

berücksichtigt. Dementsprechend betragen die Geräuschemissionen von Tankstellen mit einer 

Waschanlage tagsüber 80,7 dB(A) je Kfz. Gemäß der Hessischen Tankstellenstudie ergeben sich 

für eine Tankstelle 42 Kunden je Stunde im Tageszeitbereich zwischen 07:00 und 20:00 Uhr sowie 

33 Kunden je Stunde jeweils von 06:00 bis 07:00 und 20:00 bis 22:00 Uhr. Im Nachtzeitbereich 

von 22:00 bis 06:00 Uhr betragen die Geräuschemissionen von Tankstellen ohne Waschanlage 
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77,9 dB(A) je Kfz. Es ergeben sich für eine Tankstelle 33 Kunden in der lautesten Nachtstunde 

zwischen 22:00 und 06:00 Uhr.

4.1.2 Autohaus Dinnebier Opel/Kia

Südlich des Plangebiets und der Aral-Tankstelle befindet sich das Grundstück des Autohauses 

Dinnebier Opel/Kia. Für das Autohaus wird eine Parkplatzfläche berücksichtigt. Die Emissionen 

des Parkplatzes werden nach Formel 11 a der Bayerischen Parkplatzlärmstudie [8] (zusammenge-

fasstes Berechnungsverfahren) berechnet. Es werden asphaltierte Fahrgassen berücksichtigt. In 

Ermangelung konkreter Kenntnisse zum Verkehrsaufkommen wird pauschal eine Pkw-Bewegung 

pro Stunde und Stellplatz während der Öffnungszeiten von 07:00 bis 18:00 Uhr angenommen. Die 

kurzzeitige Geräuschspitze beim Zuschlagen der Kofferraumtür wird gemäß der Studie von Schlag 

(2022) [9] berücksichtigt. Die Berechnungsparameter für den Parkplatz lauten:

 � Berechnungsverfahren: zusammengefasst

 � Parkplatztyp: »Besucher und Mitarbeiter« mit KPA = 0 dB und KI = 4,0 dB

 � Stellplätze: 150, KD = 5,37 dB

 � Fahrbahnoberfläche: asphaltiert, KStro = 0 dB

 � Schallleistungspegel der Parkplatzfläche je vollständiger Befüllung oder 
Entleerung aller Stellplätze: LWA = 94,13 dB(A)

 � Kurzzeitige Geräuschspitze: LWA,max= 95,5 dB(A) (Zuschlagen der Kofferraumtür)

4.1.3 Elektro-Frank GmbH

In südliche Richtung entlang der Castrop-Rauxel-Allee befindet sich zudem der Betrieb der 

Elektro Frank GmbH. Für den Betrieb auf dem Gelände wird eine Parkplatzfläche berücksichtigt. 

Die Emissionen des Parkplatzes werden nach Formel 11 a der Bayerischen Parkplatzlärmstudie 

(zusammengefasstes Berechnungsverfahren) berechnet. Es werden asphaltierte Fahrgassen be-

rücksichtigt. In Ermangelung konkreter Kenntnisse zum Verkehrsaufkommen wird pauschal eine 

Pkw-Bewegung pro Stunde und Stellplatz während der Öffnungszeiten von 07:00 bis 16:00 Uhr 

angenommen. Die kurzzeitige Geräuschspitze beim Zuschlagen der Kofferraumtür wird gemäß 

der Studie von Schlag (2022) berücksichtigt. Die Berechnungsparameter für den Parkplatz lauten:

 � Berechnungsverfahren: zusammengefasst

 � Parkplatztyp: »Besucher und Mitarbeiter« mit KPA = 0 dB und KI = 4,0 dB

 � Stellplätze: 10, KD = 0 dB

 � Fahrbahnoberfläche: asphaltiert, KStro = 0 dB
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 � Schallleistungspegel der Parkplatzfläche je vollständiger Befüllung oder 
Entleerung aller Stellplätze: LWA = 77,0 dB(A)

 � Kurzzeitige Geräuschspitze: LWA,max= 95,5 dB(A) (Zuschlagen der Kofferraumtür)

4.1.4 Grundstück Castrop-Rauxel-Allee 6

Südlich des Plangebiets befindet sich das Grundstück der Castrop-Rauxel-Allee 6. Für das 

Grundstück liegt eine Genehmigung für ein »Geschäftshaus für Möbel und Eisenwaren sowie 

Hof- und Gartenartikel« vor. Derzeit erfolgt keine gewerbliche Nutzung des Grundstücks. Zur 

Berücksichtigung der zu erwartenden Emissionen bei einer möglichen Wiederaufnahme des Betriebs 

wird vereinfacht eine Parkplatzfläche angesetzt.1 Die Emissionen des Parkplatzes werden nach 

Formel 11 a der der Bayerischen Parkplatzlärmstudie (zusammengefasstes Berechnungsverfahren) 

berechnet. Es werden asphaltierte Fahrgassen berücksichtigt. In Ermangelung konkreter 

Kenntnisse zum Verkehrsaufkommen sowie zu Öffnungszeiten wird pauschal eine Pkw-Bewegung 

pro Stunde und Stellplatz im Tageszeitbereich von 06:00 bis 22:00 Uhr angenommen. Die kurzzei-

tige Geräuschspitze beim Zuschlagen der Kofferraumtür wird gemäß der Studie von Schlag (2022) 

berücksichtigt. Die Berechnungsparameter für den Parkplatz lauten:

 � Berechnungsverfahren: zusammengefasst

 � Parkplatztyp: »Besucher und Mitarbeiter« mit KPA = 0 dB und KI = 4,0 dB

 � Stellplätze: 10, KD = 0 dB

 � Fahrbahnoberfläche: asphaltiert, KStro = 0 dB

 � Schallleistungspegel der Parkplatzfläche je vollständiger Befüllung oder 
Entleerung aller Stellplätze: LWA = 77,0 dB(A)

 � Kurzzeitige Geräuschspitze: LWA,max= 95,5 dB(A) (Zuschlagen der Kofferraumtür)

1 Bei zukünftiger Nutzungsänderung oder Neuansiedlung eines Gewerbebetriebs ist seitens des Betreibers die schalltechnische Verträglichkeit 
des Vorhabens unter Berücksichtigung der hier geplanten Wohnbebauung nachzuweisen. 
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4.2 Straßenverkehrslärm

Die Berechnungen der Emissionen für den Straßenverkehrslärm werden entsprechend den 

Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-19) [10] vorgenommen. Der längenbezogene 

Schallleistungspegel der Straße LW’ berechnet sich aus den nachfolgenden Parametern:

Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV)

Das Verkehrsaufkommen auf der Castrop-Rauxel-Allee wird entsprechend der 

Landesverkehrsprognose 2030 (siehe Kapitel 2.2) angesetzt. Das Verkehrsaufkommen wird als 

durchschnittlicher werktäglicher Verkehr (DTVW) mit einem Schwerverkehrsanteil (Lkw > 3,5 t zul. 

GG) angegeben. Für die immissionsschutztechnische Untersuchung ist der DTV relevant. 

Die Umrechnung des DTVW in den DTV für die Hauptverkehrsstraße erfolgt entsprechend des 

Hochrechnungsverfahrens des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung [11]. 

Dabei werden abhängig von dem Monat der Verkehrserhebung ein Saisonfaktor und abhängig von 

der Spitzenstundenbelastung ein Wochenfaktor angenommen, welche das übliche Verhältnis zwi-

schen werktäglichem und sonntäglichem Verkehr widerspiegeln. Sofern keine genauen Angaben 

zum jeweiligen Zählzeitraum vorliegen, wird auf die arithmetischen Mittelwerte der angegebenen 

Faktoren zurückgegriffen. Demnach wird im vorliegenden Fall ein mittlerer Saisonfaktor von 0,99 

für Kfz und 0,98 für Schwerverkehr sowie ein mittlerer Wochenfaktor von 0,90 für Kfz und 0,81 

für Schwerverkehr angesetzt. 

Tabelle 4-1 DTVW und DTV der Prognose 2030

DTVW SV-Anteil im DTVW DTV SV-Anteil im DTV

5.000 Kfz/24h 5 % 4.455 Kfz/24h 4,5 %

Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppen

Gemäß der RLS-19 sind die nachfolgend aufgeführten Fahrzeuggruppen zu berücksichtigen:

 � Fahrzeuggruppe Pkw: Pkw mit Anhänger und Lieferwagen (Güter-Kfz mit einer 

zulässigen Gesamtmasse von bis zu 3,5 t),

 � Fahrzeuggruppe Lkw1: Lkw ohne Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse 

über 3,5 t und Busse sowie

 � Fahrzeuggruppe Lkw2: Lkw mit Anhänger bzw. Sattel-Kfz (Zugmaschinen mit 

Auflieger) mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t

Im Rahmen der Verkehrsprognose werden keine Angaben zur Aufteilung des Schwerverkehrs in 

die Fahrzeuggruppen Lkw1 und Lkw2 angestellt. Daher wird der ermittelte Schwerverkehrsanteil 
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anhand des Verhältnisses der in Tabelle 2 der RLS-19 angegebenen Anteile der Fahrzeuggruppen 

Lkw1 und Lkw2 an der stündlichen Verkehrsstärke für den Straßentyp »Bundesstraße« aufge-

teilt. Das Gesamtverkehrsaufkommen des Schwerverkehrs ergibt sich demnach zu 1,38 % aus der 

Fahrzeuggruppe Lkw1 und zu 3,12 % aus der Fahrzeuggruppe Lkw2.

Tag-Nacht-Aufteilung des Verkehrs

Für die Castrop-Rauxel-Allee wird auf die Angaben in Tabelle 2 der RLS-19 für den Straßentyp 

»Bundesstraße« zurückgegriffen.

Geschwindigkeiten der Fahrzeuggruppen

Die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten entlang der relevanten Straßenabschnitte werden ent-

sprechend den Erkenntnissen aus der Ortsbegehung (siehe Kapitel 2.3) berücksichtigt. Für die 

Castrop-Rauxel-Allee wird eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h angesetzt.

Typ der Straßendeckschicht

Die Fahrbahnen der relevanten Straßenabschnitte ist asphaltiert, sodass kein Zuschlag für die 

Fahrbahnoberfläche vergeben wird.

Längsneigungskorrektur

Längsneigungen führen bei Pkw erst ab einer Steigung von 2 % oder einem Gefälle von -6 % 

sowie bei Lkw (Lkw1 und Lkw2) bei einer Steigung von 2 % oder einem Gefälle von -4 % zu 

einer Zunahme der Emissionen. Für Gefälle- und Steigungstrecken unterhalb von -12 % und 

oberhalb von 12 % werden maximal die Werte in Höhe von -12 % bzw. 12 % angesetzt. Im 

Untersuchungsgebiet sind keine relevanten Steigungen oder Gefälle vorhanden, sodass sich dies-

bezüglich keine Zuschläge ergeben. 

Mehrfachreflexionszuschlag

Die Berechnung der Verkehrslärmimmissionen durch den Straßenverkehr erfolgt unter Verwendung 

der 2. Reflexionsordnung. Zuschläge für Mehrfachreflexionen durch umliegende Bebauungen 

werden zudem gemäß Kapitel 3.3.8 der RLS-19 automatisch im Rechenmodell vergeben.

Knotenpunktkorrektur

Entsprechend der RLS-19 werden Zuschläge für Knotenpunkte in Abhängigkeit des Abstands 

des Immissionsortes zum Knotenpunkt vergeben. Die maximalen Zuschläge ergeben sich je 

Knotenpunkttyp wie folgt:

 � Lichtsignalanlagen: 3 dB

 � Kreisverkehr: 2 dB

 � Sonstige Knotenpunkte: 0 dB
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Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine Lichtsignalanlagen oder Kreisverkehre.

Verkehrstechnische Eingangsgrößen

Die verkehrstechnischen Eingangsgrößen können nachfolgend der Tabelle 4-2 entnommen wer-

den.

Tabelle 4-2 Eingabeparameter für die RLS-19-Berechnung

Straße
DTV M tags M nachts

[Kfz/24h] [Pkw/h] [Lkw1/h] [Lkw2/h] [Pkw/h] [Lkw1/h] [Lkw2/h]

Castrop-Rauxel-Allee 4.455 245,5 3,2 7,5 40,8 1,3 2,4
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5 Immissionsberechnung

5.1 Gewerbelärmeinwirkungen gemäß TA Lärm

Die Situation der Schallausbreitung für den Gewerbelärm ist in Abbildung 5-1 (tags) und in 

Abbildung 5-2 (nachts) für eine exemplarische Höhe von 5 m über Gelände (entspricht etwa dem 

1. OG) dargestellt. In Anlage 3 sind die Beurteilungspegel für ausgewählte Immissionsorte im 

Plangebiet zusammengefasst. Gemäß B-Planentwurf ist eine dreigeschossige Bebauung zulässig.  

Unter Berücksichtigung einer 6,5 m hohen Lärmschutzwand ergeben sich im Plangebiet 

Beurteilungspegel von bis zu 52 dB(A) tags und 46 dB(A) nachts an den relevanten Immissionsorten 

im Plangebiet. Somit wird der Immissionsrichtwert der TA Lärm für WA von 40 dB(A) im 

Nachtzeitbereich auch unter Berücksichtigung der geplanten 6,5 m hohen Lärmschutzwand um 

bis zu 6 dB(A) überschritten. Die Überschreitungen ergeben sich hierbei ausschließlich im 2. OG. 

Das EG sowie das 1. OG werden durch das geplante Schallschutzbauwerk vollständig geschützt.  
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Textliche Festsetzung zum Schutz vor Gewerbelärm

Aus den Ergebnissen der schalltechnischen Untersuchung zum Gewerbelärm ergeben sich 

Überschreitungen im Plangebiet auf Höhe des 2. OG (Berechnungshöhe 8 m über Gelände). Daraus 

lässt sich ableiten, dass im östlichen Bereich des  Plangebiets lediglich eine zweigeschossige 

Bebauung schalltechnisch verträglich ist. Im westlichen Bereich des Plangebiets mit einem Abstand 

von ca. 38 m von der östlichen Grundstücksgrenze ist auch eine Verträglichkeit von Gebäuden mit 

drei Geschossen gegeben. In Abbildung 5-3 (nachts) ist die Situation der Schallausbreitung für 

eine Berechnungshöhe von 8 m über Gelände (entspricht dem 2. OG) dargestellt, aus der sich die 

Überschreitungsfläche ableiten lässt.

Gemäß der Arbeitshilfe Bebauungsplanung des Landes Brandenburg [4] empfehlen wir folgende 

textliche Festsetzung:

»Zum Schutz vor Gewerbelärm ist bis zu einer Tiefe von 38 m ab östlicher 
Grundstücksgrenze unter Berücksichtigung einer 6,5 m hohen Lärmschutzwand 
lediglich eine zweigeschossige Wohnbebauung zulässig. Im übrigen 
Geltungsbereich sind drei Vollgeschosse zulässig.«

Alternativ kann im B-Plan mittels getrennter Baufelder eine Differenzierung der maximal zulässi-

gen Vollgeschosse entsprechend der Abbildung 5-3 erfolgen. 
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5.2 Verkehrslärmeinwirkungen gemäß DIN 18005

In Abbildung 5-4 (tags) und Abbildung 5-5 (nachts) ist die freie Schallausbreitung des Verkehrslärms 

in einer exemplarischen Höhe von 5 m über Gelände (entspricht ca. dem 1.OG) veranschaulicht.2 

In Anlage 4 sind zudem die Beurteilungspegel für ausgewählte Immissionsorte im Plangebiet zu-

sammengefasst.

Im B-Plangebiet ergeben sich entlang der östlichen Baugrenze Beurteilungspegel von bis zu 

59  dB(A) tags und 52 dB(A) nachts. Die Orientierungswerte für allgemeine Wohngebiete von 

55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts werden somit im nördlichen und im südlichen Bereich des 

Plangebiets teilweise deutlich überschritten. Auch die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

(59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts), welche üblicherweise als Grenze des Abwägungsspielraums 

gelten, werden im nördlichen und im südlichen Bereich des Plangebiets überschritten.

Es ist anzumerken, dass im B-Planverfahren für das Plangebiet die Bewertung der 

Geräuscheinwirkungen durch den Verkehr anhand der freien Schallausbreitung ohne die 

Berücksichtigung von Gebäuden erfolgt. Durch den Bau von Gebäuden in den geplanten Baufeldern 

sind jedoch aufgrund der dabei entstehenden Abschirmwirkung im rückwärtigen Plangebiet deut-

lich niedrigere Beurteilungspegel zu erwarten, als bei freier Schallausbreitung ermittelt werden.

2 Die zum Schutz vor Gewerbelärm erforderliche Lärmschutzwand wird auch bei den Berechnungen zum Verkehrslärm berücksichtigt, da diese 
bereits in den B-Planentwurf aufgenommen wurde. 
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Schallschutzmaßnahmen gegenüber dem Verkehrslärm

Aufgrund der erhöhten Verkehrslärmeinwirkungen im nördlichen und südlichen Bereich des 

Plangebiets im Tages- und Nachtzeitbereich ist zwingend die Festsetzung von aktiven sowie pas-

siven Schallschutzmaßnahmen zu prüfen.

Als aktive Schallschutzmaßnahme wäre die Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 

auf der Castrop-Rauxel-Allee von 50 km/h auf 30 km/h möglich. Die Umsetzung einer solchen 

Geschwindigkeitsreduzierung bedarf jedoch der Zustimmung der Straßenverkehrsbehörde, welche 

hohe Anforderungen an eine solche Anordnung stellt. Als weitere aktive Schallschutzmaßnahme 

wäre auch ein Abrücken der jeweiligen Baugrenzen in den betroffenen Bereichen zur Gewährleistung 

der schalltechnischen Verträglichkeit dem Grunde nach denkbar. Die Baugrenzen müsste im vor-

liegenden Fall jedoch deutlich abgerückt werden, sodass ein erheblicher Anteil des östlichen 

Grundstücksbereichs nicht mehr als Baufläche nutzbar wäre. Ein Abrücken der Baugrenzen stellt 

somit ebenfalls keine zielführende Möglichkeit dar. Auch die Erweiterung der hinsichtlich des 

Gewerbelärms erforderlichen Lärmschutzwand wäre eine denkbare Lösung. Hierbei ist jedoch an-

zumerken, dass aufgrund der nördlich geplanten Erschließung des Grundstücks in diesem Bereich 

keine Erweiterung der Wand möglich ist. Eine Erweiterung der Wand entlang der Castrop-Rauxel-

Allee in Richtung Süden stellt dem Grunde nach eine effektive Möglichkeit zum Schutz vor dem 

Straßenverkehrslärm dar, ist jedoch nicht umsetzbar, da sich die benötigten Flächen außerhalb 

des B-Plangebiets befinden. Eine Erweiterung der Lärmschutzwand senkrecht zur Straße erzielt 

aufgrund des größeren Abstandes zur Lärmquelle eine vergleichsweise geringe Abschirmwirkung. 

Zudem ist diese Lösung aus städtebaulicher Sicht nicht zu befürworten, da sich aufgrund der 

erforderlichen Ausdehnung und Höhe der Wand eine bedrängende Wirkung für die Bewohner 

insbesondere im südöstlichen Randbereich des Grundstücks ergeben kann.

Die genannten Maßnahmen stehen im vorliegenden Fall in keinem Verhältnis zum angestreb-

ten Schutzzweck und sind zudem nur teilweise mit dem B-Plan regelbar. Daher kommen in 

erster Linie passive Schallschutzmaßnahmen wie lärmoptimierte Grundrissausrichtungen in 

Frage, bei denen mindestens die Hälfte der schutzbedürftigen Aufenthaltsräume an der lär-

mabgewandten Seite platziert werden. Im vorliegenden Fall stellt der Nachtzeitraum aufgrund 

von größeren Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 den maßgeblichen Fall 

dar (siehe Abbildung 5-6). Alternativ kann im Rahmen einer Abwägung ggf. die Einhaltung der 

Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV vorausgesetzt werden. Unter Berücksichtigung dieses 

Sachverhalts ergeben sich im nördlichen und südlichen Plangebiet kleinere Überschreitungsflächen.  

Wir empfehlen eine textliche Festsetzung zur Grundrissausrichtung für den  nördlichen und südlichen 

Bereich des Plangebiets in den B-Plan aufzunehmen, welche den nächtlichen Orientierungswert 

der DIN 18005 überschreiten. Diese sollte so formuliert werden, dass bei Wohnungen innerhalb 

der Flächen zwischen den Punkten ABCDEF sowie GHIJKL mindestens ein Aufenthaltsraum, bei 
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Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen mindestens zwei Aufenthaltsräumen zur lär-

mabgewandten Seite orientiert werden. Sofern im Rahmen des weiteren Planungsprozesses der 

abwägungsrelevante Grenzwert der 16. BImSchV als Beurteilungsmaßstab für die Erfordernis 

textlicher Festsetzungen herangezogen werden sollte, so ist die Überschreitungsfläche anhand 

der in Abbildung 5-6 gekennzeichneten Grenzwertlinie abzuleiten.

Wir empfehlen folgende textliche Festsetzung in Anlehnung an den Arbeitshilfe Bebauungsplanung 

des Landes Brandenburg [2]:

»Zum Schutz vor Verkehrslärm sind auf den Flächen zwischen den Punkten 
ABCDEF sowie GHIJKL mindestens ein Aufenthaltsraum von Wohnungen, bei 
Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen müssen mindestens zwei 
Aufenthaltsräume mit den notwendigen Fenstern zu der von der lärmabgewand-
ten Gebäudeseite orientiert sein.«

Lässt sich die Grundrissgestaltung nicht derart anpassen, dass eine Ausrichtung von 

Aufenthaltsräumen in Richtung der beeinträchtigenden Außengeräusche vermieden wird, sind 

in diesem Fall schalldämmende Außenbauteile zu verwenden. Allerdings werden Personen 

in entsprechenden Aufenthaltsräumen bei geöffneten Fenstern weiterhin vom einwirkenden 

Verkehrslärm beeinträchtigt. Hierfür bieten sich alternativ besondere Fensterkonstruktionen 

und bauliche Maßnahmen gleicher Wirkung an. Dazu gehören Maßnahmen, die zur Erhöhung 

der Schalldämmung der Außenbauteile bei gekipptem Fenster zusätzlich baulich-technische 

Lösungen vorsehen (z. B. künstliche Belüftungen) und gewährleisten, dass während der Nachtzeit 

ein Innenraumpegel von 30 dB(A) eingehalten wird. Dies sollte an mindestens der Hälfte der 

schutzbedürftigen Aufenthaltsräume einer Wohnung gelten. Die zugehörige textliche Festsetzung 

könnte lauten:

»Bei Wohnungen mit Fenstern in den Flächen zwischen den Punkten ABCDEF so-
wie GHIJKL, die nicht über mindestens ein Fenster zur verkehrslärmabgewand-

ten Gebäudeseite verfügen, sind die lüftungstechnischen Anforderungen für die 
schutzwürdigen Räume durch den Einsatz von schallgedämmten Lüftern in allen 
Bereichen mit Nacht-Beurteilungspegeln ≥ 50 dB(A) zu berücksichtigen oder es 
müssen im Hinblick auf Schallschutz und Belüftung gleichwertige Maßnahmen 
bautechnischer Art durchgeführt werden.«
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Abbildung 5-6 Darstellung der nächtlichen Überschreitung des Orientierungswerts

Der zur Beurteilung einer ausreichenden Aufenthaltsqualität im Bereich von Außenwohnbereichen 

verwendete Immissionswert von 65 dB(A) tags gemäß der Arbeitshilfe Bauleitplanung des Landes 

Brandenburg [4] wird im gesamten Plangebiet eingehalten. Da entlang der östlichen Baugrenze 

lediglich Beurteilungspegel von bis zu 59 dB(A) tags erreicht werden (siehe Anlage 4), ist für das 

gesamte Plangebiet eine ausreichende Aufenthaltsqualität im Freien gegeben. Somit sind keine 

Maßnahmen zum Schutz möglicher Außenwohnbereiche notwendig.
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5.3 Erforderlicher baulicher Schallschutz nach DIN 4109

Um den gewünschten Innenraumpegel bei geschlossenem Fenster einzuhalten, werden die erfor-

derlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße (erf. R’w,ges) der Außenbauteile von schutz-

bedürftigen Räumen gemäß DIN 4109 [6] für das Plangebiet bestimmt. Diesbezüglich erfolgt zu-

nächst die Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegels (LA). Der maßgebliche Außenlärmpegel 

wird, wie in Kapitel 2.1.3 beschrieben, aus der Addition der vorherrschenden Lärmarten gebildet. 

Dies beinhaltet im vorliegenden Fall insbesondere den Straßenverkehrslärm. Für den Gewerbelärm 

werden gemäß Kapitel 4.4.5.6 der DIN 4109-2:2018-01 die Immissionsrichtwerte der TA Lärm [1]

für allgemeine Wohngebiete verwendet. Der berechneten Summe wird anschließend ein Zuschlag 

von 3 dB(A) hinzuaddiert. Da die Differenz der Beurteilungspegel des maßgeblichen Verkehrslärms 

zwischen Tag und Nacht geringer als 10 dB(A) ist, erfolgt die Ermittlung des maßgeblichen 

Außenlärmpegels zum Schutz des Nachtschlafes für den Nachtzeitbereich mit einem Zuschlag 

von 10 dB(A).

Der maßgebliche Außenlärmpegel LA kann für eine exemplarische Höhe von 5 m über Gelände 

(entspricht etwa dem 1.OG) der Abbildung 5-7 entnommen werden.
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Abbildung 5-7 Isophonenkarte in 5 m Höhe über Gelände | Maßgeblicher Außenlärmpegel

Zur Bestimmung der erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße (erf. R’w,ges) 

wird anschließend ein KRaumart von 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen u. Ä. von den je-

weiligen maßgeblichen Außenlärmpegeln (LA) subtrahiert. In der Abbildung 5-8 sind die erforder-
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lichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße dargestellt. Es ergeben sich erforderliche 

Bau-Schalldämm-Maße von bis zu 36 dB im Norden des Plangebiets und bis zu 35 dB im Süden 

des Plangebiets.

Wir empfehlen aufbauend auf der Musterfestsetzung der Arbeitshilfe Bebauungsplanung des 

Landes Brandenburg [4] folgende textliche Festsetzung:

»Zum Schutz vor Straßenverkehrslärm müssen bei Errichtung, Änderung oder 
Nutzungsänderung von baulichen Anlagen die Außenbauteile schutzbedürf-
tiger Aufenthaltsräume der Gebäude im nordöstlichen Geltungsbereich des 
Bebauungsplans ein bewertetes Gesamt-Bau-Schalldämm-Maß (R‘w,ges) aufwei-
sen, das nach folgender Gleichung gemäß DIN 4109-1:2018-01 zu ermitteln ist:

R’w, ges   = LA – KRaumart  

mit LA   = maßgeblicher Außenlärmpegel

mit KRaumart  = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen.  

Die Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegels LA erfolgt hierbei entspre-
chend Abschnitt 4.4.5.3 gemäß DIN 4109-2:2018-01.

Dabei sind die lüftungstechnischen Anforderungen für die Aufenthaltsräume 
durch den Einsatz von schallgedämmten Lüftern in allen Bereichen mit nächtli-
chen Beurteilungspegeln >50 dB(A) zu berücksichtigen. 

Der Nachweis der Erfüllung der Anforderungen ist im Baugenehmigungsverfahren 
zu erbringen. Dabei sind im Schallschutznachweis insbesondere die nach 
DIN 4109-2:2018-01 geforderten Sicherheitsbeiwerte zwingend zu beachten.

Die zugrunde zu legenden maßgeblichen Außenlärmpegel (LA) sind aus den er-
mittelten Beurteilungspegeln des Schallgutachtens von HOFFMANN-LEICHTER 

vom 15.06.2023 abzuleiten, welches Bestandteil der Satzungsunterlagen ist. 

Von diesen Werten kann abgewichen werden, wenn nachgewiesen wird, dass die 
im Schallgutachten zugrunde gelegten Ausgangsdaten nicht mehr zutreffend 
sind.«



Schalltechnische Untersuchung
zum B-Plan »Wohnen an der Castrop-Rauxel-Allee« in der Stadt Zehdenick

Immissionsberechnung  |  23 

3
0

30

30

30

30

30

30

30

3
0

30

30

30

30

3
0

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35 40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

C
as
tro
p-
R
au
xe
l-A
lle
e

K
a
m
p
st
ra
ß
e

Zeichenerklärung

Gebäude Bestand

Schwebender Schirm

Plangebiet

Baugrenze

Lärmschutzwand

Oberfläche

Emissionslinie

Erforderliches
Bau-Schalldämm-Maß
erf. R'w,ges in dB(A)

 <= 30
30 < <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 <  

Abbildung 5-8 Isophonenkarte in 5 m Höhe über Gelände | Beurteilung nach DIN 4109
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6 Zusammenfassung

Die Stadt Zehdenick plant die Aufstellung des B-Plans »Wohnen an der Castrop-Rauxel-Allee«. Mit 

der Aufstellung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für ein allgemeines Wohngebiet 

(WA) geschaffen werden. Westlich des Plangebiets verläuft die Kampstraße. Im Südosten grenzt 

das Plangebiet an die Bundesstraße B 109 (Castrop-Rauxel-Allee). Die direkte Umgebung 

im Westen des Plangebiets ist überwiegend durch Wohnnutzung geprägt. Südwestlich des 

Plangebiets befinden sich gewerbliche Anlagen innerhalb eines eingeschränkten Gewerbegebiets. 

Gegenüber der Castrop-Rauxel-Allee befindet sich eine Tankstelle und ein Autohaus innerhalb 

eines Gewerbegebiets. Die Erschließung des Plangebiets erfolgt über die Castrop-Rauxel-Allee.

Im Zuge der Bearbeitung ergab sich zum Schutz vor Gewerbelärm die Erfordernis einer 

Lärmschutzwand entlang der Castrop-Rauxel-Allee mit einer Höhe von 6,5 m. Diese wurde bereits 

im aktuellen B-Planentwurf entlang der Grundstücksgrenze aufgenommen und in den schalltech-

nischen Berechnungen zugrunde gelegt.

Im Rahmen des B-Planverfahrens war eine schalltechnische Untersuchung erforderlich. Die 

Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Gewerbelärmeinwirkungen gemäß TA Lärm
 � Im Tages- und Nachtzeitbereich ergeben sich im B-Plangebiet 

Überschreitungen der zugrunde liegenden Immissionsrichtwerte der TA Lärm.

 � Die Überschreitungen ergeben sich im östlichen Plangebiet lediglich im 2.OG, 
sodass bis zu einer Tiefe von 38 m nur eine zweigeschossige Wohnbebauung 
zulässig ist. Im übrigen Plangebiet ist eine dreigeschossige Wohnbebauung 
schalltechnisch verträglich.

Verkehrslärmeinwirkungen gemäß DIN 18005
 � Im Tages- und Nachtzeitbereich ergeben sich im nördlichen und südli-

chen Bereich des Plangebiets Überschreitungen der zugrunde liegenden 
Orientierungswerte der DIN 18005.

 � Aufgrund der erhöhten Schalleinwirkung durch den Verkehrslärm sind textli-
che Festsetzungen zur Grundrissausrichtung zu empfehlen. 

Erforderlicher baulicher Schallschutz gemäß DIN 4109
 � Für die Aufenthaltsräume in Wohnungen u. Ä. ergeben sich entlang der 

Castrop-Rauxel-Allee erforderliche Bau-Schalldämm-Maße von bis zu 36 dB 
im Norden des Plangebiets und bis zu 35 dB im Süden des Plangebiets.
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Anlage 1 Entwurf des B-Plans »Wohnen an der Castrop-Rauxel-Allee« mit Stand vom 06.05.2023 von der Planungsbüro Ludewig GbR

Bebauungsplan 
„Wohnen an der Castrop-Rauxel-Allee“
Entwurf Planzeichnung 06.05.2023

Planungsbüro Ludewig GbR
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Anlage 2 Schallquellen im Tageszeitverlauf

GERTH-ZEHDENICK-L
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A) - TA Lärm RLK 8 m Höhe_SSW 6,5m

5

Name 0-1

Uhr

dB(A)

1-2

Uhr

dB(A)

2-3

Uhr

dB(A)

3-4

Uhr

dB(A)

4-5

Uhr

dB(A)

5-6

Uhr

dB(A)

6-7

Uhr

dB(A)

7-8

Uhr

dB(A)

8-9

Uhr

dB(A)

9-10

Uhr

dB(A)

10-11

Uhr

dB(A)

11-12

Uhr

dB(A)

12-13

Uhr

dB(A)

13-14

Uhr

dB(A)

14-15

Uhr

dB(A)

15-16

Uhr

dB(A)

16-17

Uhr

dB(A)

17-18

Uhr

dB(A)

18-19

Uhr

dB(A)

19-20

Uhr

dB(A)

20-21

Uhr

dB(A)

21-22

Uhr

dB(A)

22-23

Uhr

dB(A)

23-24

Uhr

dB(A)

Parkplatz_Autohaus Dinnebier 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1

Parkplatz_Castrop-Rauxel-Allee 6 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0

Parkplatz_Elektro-Frank 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0

Tankstelle pauschal nachts ohne Waschanlage 93,1 93,1 93,1 93,1 93,1 93,1 93,1 93,1

Tankstelle pauschal tags mit Waschanlage 95,9 96,9 96,9 96,9 96,9 96,9 96,9 96,9 96,9 96,9 96,9 96,9 96,9 96,9 95,9 95,9

SoundPLAN 9.0

HOFFMANN-LEICHTER Ingenieurgesellschaft mbH   Freiheit 6  13597 Berlin 1
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GERTH-ZEHDENICK-L
Beurteilungspegel

TA Lärm EP

2

Immissionsort Nutzung SW RW,T

dB(A)

RW,N

dB(A)

RW,T,max

dB(A)

RW,N,max

dB(A)

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LrT,diff

dB

LrN,diff

dB

LT,max

dB(A)

LT,max,diff

dB

IO 1 WA EG 55 40 85 60 38 32 --- --- 42 ---

1.OG 55 40 85 60 43 37 --- --- 41 ---

2.OG 55 40 85 60 49 43 --- 3 42 ---

IO 2 WA EG 55 40 85 60 39 33 --- --- 44 ---

1.OG 55 40 85 60 44 38 --- --- 44 ---

2.OG 55 40 85 60 52 46 --- 6 47 ---

IO 3 WA EG 55 40 85 60 45 33 --- --- 53 ---

1.OG 55 40 85 60 47 39 --- --- 53 ---

2.OG 55 40 85 60 51 45 --- 5 54 ---

SoundPLAN 9.0

HOFFMANN-LEICHTER Ingenieurgesellschaft mbH   Freiheit 6  13597 Berlin
1

Anlage 3 Immissionsorttabelle | Beurteilung nach TA Lärm
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Anlage 4 Immissionsorttabelle | Beurteilung nach DIN 18005

GERTH-ZEHDENICK-L
Beurteilungspegel

DIN 18005 EP

2

Immissionsort Nutzung SW OW,T

dB(A)

OW,N

dB(A)

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LrT,diff

dB

LrN,diff

dB

IO 1 WA EG 55 45 57 50 2 5 

1.OG 55 45 58 51 3 6 

2.OG 55 45 59 52 4 7 

IO 2 WA EG 55 45 50 43 --- ---

1.OG 55 45 51 44 --- ---

2.OG 55 45 54 47 --- 2 

IO 3 WA EG 55 45 57 50 2 5 

1.OG 55 45 58 51 3 6 

2.OG 55 45 59 52 4 7 

SoundPLAN 9.0

HOFFMANN-LEICHTER Ingenieurgesellschaft mbH   Freiheit 6  13597 Berlin
1


